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I. ANFORDERUNGEN AN SCHWANGER-
SCHAFTSBERATUNGSSTELLEN

1. Allgemein 
Schwangerschaftsberatungsstellen spielen bei der ver-
traulichen Geburt die zentrale Rolle: Sie steuern und 
organisieren das gesamte Verfahren. Sie sind dafür be-
sonders geeignet, denn sie beraten schon zu allen eine 
Schwangerschaft betreffenden Fragen – auf Wunsch 
auch anonym – und bieten u. a. Lösungsmöglichkeiten 
für psychosoziale Kon!ikte im Zusammenhang mit einer 
Schwangerschaft an. Die Schwangerschaftsberatungs-
stellen genießen große Akzeptanz bei den Rat suchenden 
Frauen. Im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit steht das vertrau-
ensvolle Gespräch mit der Klientin. 

Die Frauen können den Beraterinnen uneingeschränkt 
vertrauen, weil diese der Schweigep!icht unterliegen 
und ihnen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. Diese 
Schweigep!icht gilt zeitlich uneingeschränkt und kann, 
auch nicht auf Bitte des Kindes, später aufgehoben wer-
den. Etwas anderes gilt, wenn hierzu die Zustimmung der 
Mutter vorliegt.

So liegt die Verantwortung für das gesamte Verfahren der 
vertraulichen Geburt und für alle Verfahrensschritte, z. B. 
Ausstellung und Weiterleitung des Herkunftsnachweises, 
stets bei der Beratungsstelle, die von der Schwangeren 
aufgesucht bzw. von der Geburtshilfeeinrichtung kon-
taktiert wurde. Dies gilt ebenso für die Kontaktaufnahme 
mit dem zuständigen Jugendamt, und zwar unabhängig 
davon, ob die Beratung bereits vor der Geburt des Kindes 
erfolgt ist oder nach der Geburt in der geburtshil!ichen 
Einrichtung erfolgt.

Die Durchführung der Beratung zur vertraulichen Geburt 
steht unter einem Quali"zierungsvorbehalt. Sie kann von 
Schwangerschaftsberatungsstellen durchgeführt werden, 
die selbst über quali"zierte Beratungsfachkräfte verfügen 
oder faktisch in der Lage sind, eine für die Beratung zur 
vertraulichen Geburt quali"zierte Fachkraft hinzuzuzie-
hen.
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Für die Anerkennung, Förderung und Überprüfung der 
Tätigkeit der Beratungsstellen sind die Länder verant  
wortlich. Dazu zählt auch die Fortbildung der Beratungs  
fachkräfte, die in der Regel von den Trägern konzipiert 
und umgesetzt wird. Um die Länder und Träger bei der 
neuen Aufgabe zu unterstützen, hat der Bund die Ent-
wicklung trägerübergreifender Standards für die Beratung 
zur vertraulichen Geburt beauftragt. Die „Handreichung 
zur Quali"zierung von Beratungsfachkräften der Schwan-
gerschafts(kon!ikt)beratung zur Umsetzung der vertrau-
lichen Geburt“ enthält das gemeinsam mit den Trägern 
und Ländern entwickelte bundeseinheitliche Curriculum 
und ist auf der Homepage des BMFSFJ veröffentlicht.

Das BMFSFJ hat außerdem umfangreiche Materialien zur 
vertraulichen Geburt entwickelt, die unter  
www.geburt-vertraulich.de als Download bereitstehen 
bzw. bestellt werden können.

Ausführliche Informationen zum neuen Gesetz enthält 
auch die Broschüre „Die vertrauliche Geburt – Informa-
tionen über das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für 
Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt“, 
die ebenfalls unter www.bmfsfj.de zur Verfügung steht.

2. Muss eine Schwangerschaftsberatungsstelle rund um 
die Uhr erreichbar sein?

Eine P!icht der Beratungsstellen, rund um die Uhr sowie 
am Wochenende erreichbar zu sein, besteht nicht. Gleich-
wohl ist es vor dem Hintergrund der infrage stehenden 
Notfallsituationen wünschenswert, wenn vor Ort Verfah-
ren entwickelt werden, z.B. durch entsprechende Koope-
rationen, mit denen auch außerhalb der Öffnungszeiten 
von Beratungsstellen eine unverzügliche Kontaktaufnah-
me ermöglicht wird.

Unter der Rufnummer 0800 40 40 020 des Hilfetelefons 
„Schwangere in Not“, das rund um die Uhr erreichbar ist, 
erhält die Schwangere jederzeitig quali"zierte Beratung 
und kann in akuten Notsituationen aufgefangen und je 
nach Bedarf an eine örtliche Beratungsstelle oder eine 
Einrichtung der Geburtshilfe weitervermittelt werden.

Stand: 10.04.2015



Beratung & Geburt
VERTRAULICH

2

stehen auch in den Bundesländern vielfältige Aktivitäten. 
Weitergehende Fragen zum aktuellen Stand der ausgebil-
deten Fachkräfte und Schulungsaktivitäten in den Län-
dern können bei den Bundesländern erfragt werden.

5. Was bedeutet „Hinzuziehung“ einer quali!zierten 
Fachkraft?

Die gesetzlichen Regelungen weisen den Schwanger-
schaftsberatungsstellen eine zentrale Rolle im gesamten 
Verfahren zu. Insbesondere leisten sie Erstberatung nach 
§ 2 Absatz 4 SchKG (Hilfeangebote zur Bewältigung der 
Situation und Entscheidungs"ndung, zur Aufgabe der 
Anonymität und Ermöglichung eines Lebens mit dem 
Kind, Abgabe des Kindes zu einer regulären Adoption). 
Lediglich die Beratung zur vertraulichen Geburt gemäß 
§ 25 SchKG ist von einer speziell für diese Thematik ge-
schulten Fachkraft vorzunehmen. Alle sonstigen adminis-
trativen Verfahrensschritte können durch die Beratungs-
stelle, die nach §§ 3 und 8 SchKG tätig ist und an die sich 
die schwangere Frau bzw. die Geburtshilfeeinrichtung 
gewendet hat, auch ohne spezi"sche Quali"kation für die 
Beratung zur vertraulichen Geburt vorgenommen werden. 

Wünscht die Schwangere nach Erstberatung eine Bera-
tung zur vertraulichen Geburt, so hat die Beratungsstelle 
sicherzustellen, dass der Schwangeren eine Beratung 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, bei Bedarf 
auch in einer Einrichtung der Geburtshilfe (§ 29 Absatz 
2 SchKG), angeboten wird. Unerheblich ist dabei, ob die 
Beratungsstelle über eine Fachkraft für eine Beratung zur 
vertraulichen Geburt verfügt. Erforderlichenfalls muss 
sie eine hierzu quali"zierte Fachkraft von einer anderen 
Beratungsstelle hinzuziehen. Die Beratungsstelle hat in 
diesem Fall aktiv dafür Sorge zu tragen, dass eine Fach-
kraft zur Verfügung steht. Um das Vertrauensverhältnis 
zwischen Klientin und Beraterin nicht zu gefährden und 
nicht zuletzt Beratung aus einer Hand wohnortnah zur 
gewährleisten, darf die Schwangere nicht an eine ent-
sprechende Fachkraft verwiesen werden.

3. Was bedeutet „unverzüglich“ im Sinne von § 29 
 Absatz 1 SchKG?

Begibt sich die Schwangere kurz vor oder während einer 
Geburt direkt in eine Einrichtung der Geburtshilfe und 
wird dort auf eigenen Wunsch ohne Feststellung ihrer 
Identität aufgenommen, so hat die Einrichtung Sorge zu 
tragen, dass unverzüglich eine Beratungsstelle nach den 
§§ 3 und 8 SchKG über die Aufnahme informiert wird.

Der Begriff „unverzüglich“ bedeutet ohne schuldhaf-
tes Zögern. Soweit keine Beratungsstelle vor Ort bzw. 
in zumutbarer Entfernung erreichbar ist, z.B. mangels 
Sicherstellung einer Erreichbarkeit auch am Wochenende 
oder außerhalb der Öffnungszeiten, gilt es, den nächsten 
Tag bzw. den nächsten Werktag abzuwarten, dann aber 
so früh wie möglich den Kontakt mit der Beratungsstelle 
herzustellen (am nächsten Morgen, am Montagmorgen).

4. Welche Anforderungen bestehen an die Quali!zie-
rung einer Fachkraft für die Beratung zur vertraulichen 
Geburt?

Quali"zierung beinhaltet, dass die Fachkraft zur spezi-
"schen Thematik der vertraulichen Geburt fortgebildet 
wurde. Wie bei anderen Quali"zierungsmaßnahmen im 
Bereich der Schwangerschaftsberatung auch, bedarf es 
hierzu keiner Zerti"zierung. 

Grundsätzlich fällt die Verantwortung für die Sicherstel-
lung ausreichend quali"zierter Beratungsfachkräfte in die 
Zuständigkeit der Länder. Dies betrifft auch die Quali"-
zierung im Zusammenhang mit dem Gesetz zum Ausbau 
der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertrau-
lichen Geburt. 

Der Bund unterstützt die Länder bei dieser wichtigen 
Aufgabe. Im Rahmen eines vom BMFSFJ geförderten 
Projektes hat das Institut für Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik in Zusammenarbeit mit den Trägern der 
Schwangerschaftsberatung und Ländervertreterinnen 
bzw. -vertetern ein Curriculum mit bundeseinheitlichen 
trägerübergreifenden Beratungsstandards entwickelt. Um 
eine ausreichende Anzahl geschulter Fachkräfte für die 
Beratung zur vertraulichen Geburt sicherzustellen, be-
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ten Voraussetzungen schon vor der Vollendung des 16. 
Lebensjahres des  Kindes Einsicht in die Vermittlungsakte 
nehmen, vgl. § 9 Absatz 2 AdVermiG.

8. Was beinhaltet die Dokumentationsp"icht der 
 Beratungsstelle?

Der Inhalt der Dokumentations- und Berichtsp!icht 
richtet sich nach den Vorgaben in § 33 Absatz 1 SchKG. 
Mit der Dokumentation soll nachgewiesen werden, dass 
die Verfahren der vertraulichen Geburt ordnungsgemäß 
durchgeführt wurden. Deshalb hat die Beratungsstelle 
unter dem Pseudonym der Schwangeren über jedes Bera-
tungsgespräch eine Dokumentation anzufertigen, wobei 
die Anonymität der Schwangeren nicht durch Beschrei-
bung von Einzelheiten, die Rückschlüsse auf die Identität 
der Schwangeren zulassen, gefährdet werden darf. Da-
rüber hinaus dient die Dokumentation als eine Grundlage 
für den jährlich niederzulegenden schriftlichen Bericht, 
der über die zuständige Landesbehörde dem BAFzA zu 
übermitteln ist. Die Berichte werden in die gesetzlich 
vorgesehene Evaluierung mit ein!ießen. 

9. Was verbleibt an Dokumenten in der Beratungs-
stelle?

Es verbleiben keine Dokumente in der Beratungsstelle. 
Der Herkunftsnachweis wird an das BAFzA geschickt, 
Nachrichten der Frau an das Kind werden an die betei-
ligte Adoptionsvermittlungsstelle übersendet/bei nicht 
adoptierten Kindern an das BAFzA. Der Beratungsfall 
wird im jährlichen schriftlichen Bericht zur vertraulichen 
Geburt dokumentiert und über die zuständige Landesbe-
hörde dem BAFzA übermittelt.

10.  Darf auf Angebote zur anonymen Geburt verwie-
sen werden, wenn eine Frau die vertrauliche Geburt 
 ablehnt?

Durch das neue gesetzlich geregelte Angebot der ver-
traulichen Geburt und den niedrigschwelligen Ausbau 
der Hilfen sollen möglichst viele Schwangere mit Ano-
nymitätswunsch erreicht werden, damit sie ihr Kind 
medizinisch sicher gebären können und das Kind später 
seine Herkunft erfahren kann. Die Schwangere darf aber 

6. Erfordert die Hinzuziehung einer quali!zierten 
 Beraterin die persönliche Anwesenheit?

Die in § 29 Absatz 2 SchKG enthaltene Vorgabe, die 
Beratung sei „persönlich“ anzubieten, ist ein deutlicher 
Hinweis, dass der Gesetzgeber insgesamt von der persön-
lichen Anwesenheit der Beratungsfachkraft, mithin von 
einer klassischen Face-to-Face-Beratung ausgegangen 
ist. Darüber hinaus erfordern die Grundsätze einer quali-
"zierten psychosozialen Beratung, die Komplexität sowie 
die Tragweite des hier infrage stehenden Beratungsge-
genstands u. a. für das zukünftige Leben von Mutter und 
Kind und nicht zuletzt das zwischen Beraterin und Rat-
suchender unabdingbare Vertrauensverhältnis, dass die 
beratende Fachkraft persönlich anwesend und die Bera-
tung nicht auf telefonischem Wege oder unter Zuhilfe-
nahme sonstiger elektronischer Hilfsmittel erfolgen kann.

7. Wie können Nachrichten/Informationen der Mutter 
an ihr Kind sichergestellt werden?

§ 26 Absatz 8 SchKG regelt, wie die abgebende Mutter 
dem Kind persönliche Nachrichten zukommen lassen 
kann. Ihre Bereitschaft zur Abgabe herkunftsrelevanter 
Informationen an das Kind, auch über die Hintergründe 
der Abgabe, wird im Rahmen der Beratung zur vertrau-
lichen Geburt gefördert. Diese Nachrichten werden von 
der Beratungsstelle an die Adoptionsvermittlungsstelle 
weitergeleitet bzw. an das beim Bundesamt für Familie 
und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA), soweit das 
Kind nicht adoptiert wurde. Sie werden nach Eingang bei 
den benannten Stellen unwiderru!ich Bestandteil der 
dort geführten Vermittlungsakte/Unterlagen.

Nach Vollendung des 16. Lebensjahres hat das Kind 
das Recht, Einsicht in die Vermittlungsakte zu nehmen, 
soweit der Inhalt seine Herkunft und Lebensgeschichte 
betrifft. Bei der Adoptionsvermittlungsstelle hat die Ak-
teneinsicht unter Anleitung einer Fachkraft zu erfolgen, 
um die suchende Person durch psychosoziale Begleitung 
psychisch und emotional zu entlasten. 

Darüber hinaus können die Adoptiveltern bzw. die ge-
setzlichen Vertreterinnen und Vertreter unter bestimm-
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II. ANFORDERUNGEN AN GEBURTS-
HILFLICHE EINRICHTUNGEN UND 
 HEBAMMEN BZW. GEBURTSHELFER

1. Allgemein

Das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und 
zur Regelung der vertraulichen Geburt verp!ichtet Ein-
richtungen der Geburtshilfe, eine Beratungsstelle zu 
informieren, wenn sie eine Frau aufnehmen, die ihr Kind 
anonym zur Welt bringen möchte. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass der Frau kompetente Schwangerschafts-
beratung angeboten wird, notfalls auch erst nach der 
Entbindung.

Weder vor noch nach der Geburt darf die Frau zur Annah-
me der Beratung gedrängt werden. Die Einrichtungen der 
Geburtshilfe und die zur Leistung von Geburtshilfe be-
rechtigten Personen erhalten im Falle einer vertraulichen 
Geburt Sicherheit bezüglich der Kostenerstattung. Denn 
die Geburtskosten (einschließlich Vor- und Nachsorge-
kosten) können sie unmittelbar beim Bund – vertreten 
durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft-
liche Aufgaben (BAFzA) – geltend machen.

In der geburtshil!ichen Einrichtung ist die Frau unter 
dem Namen, mit dem sie angemeldet ist, zu führen 
(Pseudonym). Dies gilt z. B. für Dokumentationen in der 
Krankenakte, für die Bestellung ggf. notwendiger Prä-
parate (z. B. für Bluttransfusionen). Sind Einwilligungs-
erklärungen seitens der Frau abzugeben, erfolgen diese 
ebenfalls unter dem Pseudonym.

2. Dürfen ärztliches Personal oder zur Geburtshilfe 
berechtigte Personen auch zur vertraulichen Geburt 
beraten?

Ärztliches Personal und Geburtshelfende sind gesetzlich 
nicht befugt, eine Beratung zur vertraulichen Geburt 
durchzuführen. Diese ist besonders quali"zierten Bera-
tungsfachkräften von Schwangerschaftsberatungsstellen 
nach §§ 3 und 8 SchKG vorbehalten (§ 28 SchKG) und gilt 
auch, wenn eine Schwangerschaftsberatungsstelle, z. B. 
am Wochenende bzw. außerhalb der Öffnungszeiten, 
nicht erreichbar ist.

zu keiner Entscheidung, auch nicht zur vertraulichen 
Geburt, gedrängt werden. Vielmehr hat die Beratung stets 
ergebnisoffen zu erfolgen. Die vorhandenen anonymen 
Angebote werden nicht verboten, sie können bei Bedarf 
eine Option für Schwangere, die die vertrauliche Geburt 
nicht annehmen wollen, im Gesamtspektrum abgestufter 
Hilfen sein.

11.  Was ist zu tun, wenn die Beraterin dringende Hin-
weise/Anhaltspunkte für eine drohende Kindeswohl-
gefährdung hat? 

Fachkräfte einer auf der Basis des SchKG tätigen Bera-
tungsstelle zählen zum Adressatenkreis der strafrechtlich 
zur Verschwiegenheit verp!ichteten Berufsgeheimnisträ-
ger. Neben einer ausdrücklichen Einwilligungserklärung 
zur Informationsweitergabe besteht mit der bundesein-
heitlichen Regelung bei Kindeswohlgefährdung in § 4 des 
Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinder-
schutz (KKG) auch eine ausdrückliche gesetzliche Befug-
nis zur Informationsweitergabe an das Jugendamt. 

Soweit gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindes-
wohlgefährdung bekannt sind, ist eine eigene Gefähr-
dungseinschätzung durchzuführen und, sofern sie einen 
weitergehenden Hilfebedarf erkennt, bei den Personen-
sorgeberechtigten für die Inanspruchnahme von Hilfen 
zu werben, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes oder der bzw. des Jugendlichen nicht infrage 
gestellt wird. Scheidet im Einzelfall ein entsprechendes 
Vorgehen aus, besteht die Befugnis, keinesfalls jedoch die 
P!icht, dem Jugendamt die zur Abwendung der Kindes-
wohlgefährdung erforderlichen Informationen weiterzu-
geben, zumal sie sich gegenüber den gefährdeten Kindern 
in keiner Garantenstellung be"ndet.
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grundlagen der ärztlichen Schweigep!icht gelten auch 
bei vertraulichen Geburten uneingeschränkt.

5. Besteht eine Schweigep"icht gegenüber Eltern 
 minderjähriger Schwangerer?

Die gesetzlichen Regelungen zur vertraulichen Geburt 
sehen keine Altersbeschränkung vor; die an der Geburt 
Beteiligten unterliegen somit auch in diesem Fall der 
Schweigep!icht. Die Eltern sind lediglich dann von den in 
das Verfahren eingebundenen Personen (in Einrichtungen 
der Geburtshilfe, in der Beratungsstelle, zur Geburtshilfe 
berechtigte Personen) zu informieren, wenn die betroffe-
ne Minderjährige ihr Einverständnis hierzu gegeben hat. 
Niemals darf sie zu diesem Zweck in irgendeiner Weise 
gedrängt oder unter Druck gesetzt werden. Jegliche 
Informationsp!icht der an dem Verfahren Beteiligten 
gegenüber Dritten, die dem Umfeld der Schwangeren 
angehören, würde den Normzweck der Regelungen zur 
vertraulichen Geburt zuwiderlaufen.

6. Wie ist mit einer meldep"ichtigen Erkrankung der 
Schwangeren umzugehen?

Die Umsetzung einer P!icht zur namentlichen Meldung 
nach dem Infektionsschutzgesetz ist in Bezug auf Frau-
en, die eine vertrauliche Geburt haben, faktisch nicht 
möglich, da der Ärztin oder dem Arzt die Identität der 
Schwangeren nicht bekannt ist. Die Ärztin oder der Arzt 
ist auch nicht verp!ichtet, den Namen für die Meldung in 
Erfahrung zu bringen. 

Wünschenswert ist es in diesen sehr speziellen Situa-
tionen, wenn behandelndes ärztliches Personal darauf 
hinwirkt, dass die im Einzelfall zum Schutz der Gesund-
heit der Patientin und zum Schutz der Gesundheit Dritter 
erforderlichen Maßnahmen eingeleitet werden. Ist die 
Patientin nicht mit einer erforderlichen Heilbehandlung 
in der Klinik, in der sie ihr Kind geboren hat, einverstan-
den, sollte ihr nahegelegt werden, sich umgehend in einer 
anderen medizinischen Einrichtung unter Aufgabe ihrer 
Anonymität in Behandlung zu begeben.

Auch wenn sich eine Frau im Notfall direkt an eine Ein-
richtung der Geburtshilfe wendet, um dort anonym zu 
entbinden, und dort aufgenommen wird, muss deren 
Leiterin oder Leiter unverzüglich eine Beratungsstelle 
über die Aufnahme informieren. Dabei ist es unerheblich, 
ob die Beratungsstelle über eine fachliche Quali"zierung 
für eine Beratung zur vertraulichen Geburt verfügt. Es 
ist Aufgabe der Beratungsstelle sicherzustellen, dass der 
Schwangeren eine Beratung zur vertraulichen Geburt 
unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, durch 
eine hierfür quali"zierte Beratungsfachkraft persönlich 
angeboten wird. Soweit die Beratungsstelle über keine 
entsprechend quali"zierte Fachkraft verfügt, muss sie 
eine für die Beratung zur vertraulichen Geburt quali"zier-
te Fachkraft hinzuziehen. Dies gilt auch, wenn das Kind 
bereits geboren ist.

3. Sollte eine Beratungsstelle kurzfristig nicht erreich-
bar sein, darf dann die Geburtshilfeeinrichtung das 
Pseudonym vergeben?

Nein. Gemäß § 26 Absatz 1 Ziffer 1 Schwangerschafts-
kon!iktgesetz (SchKG) wählt die Schwangere bzw. die 
betroffene Frau selbst das Pseudonym, unter dem sie von 
der Beratungsstelle bei einer geburtshil!ichen Einrich-
tung oder bei einer zur Leistung von Geburtshilfe be-
rechtigten Person zur Entbindung angemeldet wird. Die 
Wahl des Pseudonyms erfolgt gegenüber der beratenden 
Fachkraft der Beratungsstelle. 

Im gesetzlich geregelten Verfahren zur vertraulichen 
Geburt haben Schwangerschaftsberatungsstellen die 
zentrale Rolle. Sie steuern und organisieren das gesamte 
Verfahren, da sie aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz 
zu allen eine Schwangerschaft betreffenden Fragen am 
besten geeignet sind und auf Wunsch bereits anonym be-
raten. Diese Funktion darf nicht von einer Einrichtung der 
Geburtshilfe, auch nicht hilfsweise, übernommen werden.

4. Dürfen Informationen über medizinische Befunde 
der Frau an die Beratungsstelle weitergegeben werden?

Informationen über die Gesundheit der Frau dürfen an 
die Beratungsstelle nur weitergegeben werden, wenn 
die Frau hierzu ihre Zustimmung erteilt hat. Die Rechts-
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men durchgeführt werden, liegt in der Verantwortung 
der jeweiligen Träger der Einrichtungen. Das BMFSFJ 
hat aber die wichtigsten Berufsgruppen, insbesondere in 
der Geburtshilfe tätige Personen wie Klinikpersonal und 
Hebammen bzw. Geburtshelfer, die an der Umsetzung 
des Gesetzes beteiligt sind, mit zielgruppenspezi"schen 
und praxisorientierten Materialien versorgt.

Das BMFSFJ hat umfangreiche Materialien zur vertrau-
lichen Geburt entwickelt, die unter  
www.geburt-vertraulich.de als Download zur Verfügung 
stehen bzw. bestellt werden können.

III. DAS VERFAHREN DER VERTRAU-
LICHEN GEBURT

1. Wer kann das Verfahren der vertraulichen Geburt in 
Anspruch nehmen?

Grundsätzlich kann jede Frau in Deutschland ihr Kind 
vertraulich zur Welt bringen. Die gesetzlichen Regelun-
gen sehen keine Beschränkungen z. B. bezüglich Alter, 
Staatsangehörigkeit, Wohnsitz im In- oder Ausland oder 
Aufenthaltstitel vor. Voraussetzung ist allerdings immer, 
dass die Identität der Frau bei der Erstellung des Her-
kunftsnachweises sicher festgestellt werden kann.

2. Wie ist das Beratungsverfahren geregelt? 

Zunächst ist der Schwangeren, soweit sie ihre Identität 
nicht preisgeben und ihr Kind nicht behalten möchte, ein 
ergebnisoffenes Beratungsgespräch über Hilfeangebote 
zur Bewältigung ihrer Situation und Entscheidungs"ndung 
sowie über Wege, die ihr das Aufgeben der Anonymität und 
ein Leben mit Kind ermöglichen könnten, anzubieten   
(§ 2 Absatz 4 SchKG). Dieses Beratungsgespräch kann von 
jeder Beratungsfachkraft einer Beratungsstelle im Sinne 
der §§ 3 und 8 SchKG durchgeführt werden (Stufe 1). 

Möchte die schwangere Frau im Anschluss an diese Bera-
tung weiterhin an der Anonymität festhalten, bietet ihr die 
Beratungsstelle ein Gespräch zur vertraulichen Geburt an 
und informiert sie entsprechend den gesetzlichen Vorga-
ben über alle mit einer vertraulichen Geburt zusammen-
hängenden Belange, u. a. Ablauf des Verfahrens, Rechte der 

7. Sind Besonderheiten bei vertraulichen Geburten zu 
beachten, wenn Komplikationen bei der Entbindung 
auftreten?

Entscheidungen über den medizinisch fachgerechten 
Ablauf der Geburt treffen die bei der Geburtshilfe verant-
wortlichen Ärztinnen und Ärzte bzw. zur Geburtshilfe be-
rechtigten Personen, soweit erforderlich und möglich mit 
Einwilligung der Schwangeren. Insoweit bestehen keine 
Unterschiede zu dem Ablauf bei sonstigen Geburten. 

Untersuchungsergebnisse, die im Zusammenhang mit 
Schwangerschaft und Geburt entstehen, sind unter dem 
Pseudonym der Frau zu dokumentieren, unter dem sie in 
der behandelnden Einrichtung für die Geburtshilfe bzw. 
Schwangerenvorsorge angemeldet ist.

8. Wie ist zu verfahren, wenn die Schwangere bei der 
Entbindung oder im Zusammenhang mit der Entbin-
dung verstirbt?

Mit dem Tod der Frau sind die Gründe der Frau, ihre Iden-
tität nicht zu offenbaren, entfallen. Die Beratungsstelle, 
die das Verfahren zur vertraulichen Geburt betreut, ist 
nunmehr über den Tod zu unterrichten und die Anony-
mität ist aufzuheben, damit notwendige und gesetzlich 
vorgeschriebene Maßnahmen nach dem Versterben eines 
Menschen durchgeführt werden können (u. a. Unterrich-
tung der Angehörigen, Meldung des Todesfalls an das 
Standesamt zur Eintragung in das Sterberegister).

9. Können Schadensersatzansprüche gegen die Einrich-
tung der Geburtshilfe unter dem Pseudonym geltend 
gemacht werden? 

Eine Regelung, die es gestattet, eine zivilrechtliche Klage 
unter einem Pseudonym zu erheben, existiert nicht. Die 
Frau hat in diesem Fall eine Abwägung zwischen ihrem 
Anonymitätsschutz und der Geltendmachung von Scha-
densersatzansprüchen zu treffen.

10.  Ergreift der Bund auch Maßnahmen zur Fort-
bildung/ Quali!zierung in geburtshil"ichen Einrich-
tungen?

Ob und inwiefern in den geburtshil!ichen Einrichtungen 
zusätzliche Quali"zierungs- bzw. Informationsmaßnah-
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4. Ist die Einleitung/Durchführung einer vertraulichen 
Geburt auch nach der Geburt des Kindes möglich?

Ob und inwieweit das Verfahren der vertraulichen Ge-
burt angewandt werden kann, hängt im Einzelfall auch 
nach der Entbindung davon ab, ob die Schwangere bereit 
ist, Beratung anzunehmen und sich für die vertrauliche 
Geburt entscheidet. 

Prinzipiell gilt, dass die Mutter ihre Anonymität noch 
nicht aufgehoben hat. Faktisch nicht mehr möglich ist es 
daher, das Verfahren nachträglich durch eine Löschung 
bereits gegenüber am Verfahren beteiligten Akteuren 
bekannt gegebener persönlicher Daten der Frau, z. B. 
gegenüber der Einrichtung der Geburtshilfe, einzuleiten.

5. Bis wann kann sich eine Frau nach der Geburt zu 
einer vertraulichen Geburt entschließen?

Begibt sich die Schwangere ohne Angabe ihrer persön-
lichen Daten zur Entbindung in eine Einrichtung der 
Geburtshilfe, ist bereits bei ihrer Aufnahme (nach § 29 
I SchKG) eine Beratungsstelle unverzüglich, d. h. ohne 
schuldhaftes Zögern, zu informieren, und der Prozess 
wird damit zügig eingeleitet. 

Ein gesetzlicher Zeitrahmen, innerhalb dessen eine Ent-
scheidung für eine vertrauliche Geburt nach Entbindung 
des Kindes noch möglich ist, besteht nicht. Allerdings ist 
durch die standesamtliche Meldefrist, wonach die Anzei-
ge der Geburt des Kindes binnen einer Woche seit Geburt 
erfolgen muss (§ 18 Absatz 1 PStG), faktisch eine zeitliche 
Begrenzung vorgegeben.

6. Wie werden die Rechte der Väter berücksichtigt?

Die Rechte des leiblichen Vaters werden durch das Gesetz 
zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Rege-
lung der vertraulichen Geburt nicht eingeschränkt. Die 
Schwangere ist hierüber in der Beratung zur vertraulichen 
Geburt  umfassend zu informieren bzw. aufzuklären. 

Benennt die Schwangere den Namen des Vaters nicht 
und ist der Vater des Kindes somit unbekannt, sind eine 
Anerkennung der Vaterschaft und eine gerichtliche 
Feststellung der Vaterschaft faktisch nicht möglich. Darin 
unterscheidet sich das Verfahren der vertraulichen Geburt 

Beteiligten, Rechtsfolgen, Adoptionsverfahren (§ 25 i. V. m. 
§ 28 SchKG; Stufe 2). Soweit die Beratungsstelle über keine 
entsprechend quali"zierte Fachkraft verfügt, hat sie eine 
hierfür quali"zierte Fachkraft hinzuzuziehen. Die vorherge-
hende Beratung nach § 2 Absatz 4 ist in jedem Fall Voraus-
setzung für die Beratung zur vertraulichen Geburt. Durch 
das zweistu"ge Beratungsverfahren ist gewährleistet, dass 
der Schwangeren umfassende Hilfen angeboten werden. 
Somit ist auch ausgeschlossen, dass sie eine sofortige Bera-
tung zur vertraulichen Geburt verlangen kann.

3. Gibt es eine Bedenkzeit für Frauen, die gerade ein 
Kind vertraulich geboren haben, um vom Verfahren der 
vertraulichen Geburt zurückzutreten?

Das Verfahren für die vertrauliche Geburt ist in der Regel 
abgeschlossen, wenn der Herkunftsnachweis des Kindes 
beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben (BAFzA) eingegangen und die Mitteilung des 
Standesamtes an das BAFzA über den beurkundeten 
Namen des Kindes erfolgt ist. Eine anonyme Geburt und 
damit verbunden eine Rücknahme des Herkunftsnach-
weises ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. 

Vor Abschluss des Verfahrens ist es der Mutter zu jedem 
Zeitpunkt möglich, ihre Entscheidung, eine vertrauliche 
Geburt durchzuführen, zurückzunehmen. 

Auch ist nach Abschluss des Verfahrens eine Rücknahme 
des Kindes durch die Mutter grundsätzlich möglich. Vo-
raussetzung ist, dass die Mutter ihre Anonymität aufgibt, 
ihre Mutterschaft feststeht und das Kindeswohl durch die 
Rücknahme nicht beeinträchtigt wird. Liegt ein rechts-
kräftiger Adoptionsbeschluss vor, der in der Regel min-
destens ein Jahr dauert, ist eine Rücknahme des Kindes 
auch bei Aufgabe der Identität nicht mehr möglich. 

Die Mutter ist in der vor- und nachgeburtlichen Beratung 
ausführlich darüber zu informieren, dass ohne ihr Zu-
tun eine Adoption ihres Kindes erfolgen kann, und auch 
darüber, welche Möglichkeiten ihr zur Verfügung stehen, 
um einen endgültigen Verlust ihres Kindes zu verhindern. 
Dadurch wird sie vor einer nicht hinreichend bedachten 
Entscheidung ausreichend geschützt.
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Fachkraft aus der Schwangerschaftsberatungsstelle und 
darf nicht von einer Einrichtung der Geburtshilfe, auch 
nicht hilfsweise, übernommen werden. § 26 Absatz 1 
SchKG sieht vor, dass die Schwangere selbst ihr Pseu-
donym wählt, unter dem sie von der Beratungsstelle 
bei einer geburtshil!ichen Einrichtung oder bei einer 
zur Leistung von Geburtshilfe berechtigten Person zur 
Entbindung angemeldet wird, sowie die Vornamen des 
Kindes, die beim Standesamt beurkundet werden. 

Soweit die Schwangere nicht bereit ist, ihr Pseudonym 
selbst zu bestimmen, kann die Beraterin das Pseudonym 
festlegen. Das Geburtsjahr der Frau ist nicht Bestandteil 
des Pseudonyms. Es wird ausschließlich auf dem Her-
kunftsnachweis vermerkt, den die Beratungsstelle erstellt, 
in einem Umschlag verschließt, dem Bundesamt für Fa-
milie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) zuleitet, 
wo er verwahrt wird und frühestens nach 16 Jahren und 
nur vom Kind eingesehen werden kann.

8. Was passiert, wenn die Frau keine Vornamen für das 
Kind festlegen will?

Dann wird dieser von der für die Eintragung in das Gebur-
tenregister zuständigen Verwaltungsbehörde bestimmt. 
Die Beratungsstelle sollte bei der Anmeldung der Frau in 
einer geburtshil!ichen Einrichtung darauf hinweisen, dass 
die Frau von der Wahl der Vornamen abgesehen hat.

9. Welche Staatsbürgerschaft erhält das vertraulich 
geborene Kind, wenn die Mutter nicht deutsche Staats-
bürgerin ist?

Durch das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere 
und zur Regelung der vertraulichen Geburt wurde das 
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) dahingehend ergänzt, 
dass die Regelung des in § 4 Absatz 2 Satz 1 StAG, wo-
nach ein in Deutschland aufgefundenes Findelkind bis 
zum Beweis des Gegenteils als Kind einer deutschen Mut-
ter gilt, auch auf ein in Deutschland vertraulich geborenes 
Kind entsprechend anzuwenden ist (Ergänzung in § 4 
Absatz 2 Satz 2 StAG).

Demzufolge gilt jedes in Deutschland unter den gesetz-
lichen Voraussetzungen der vertraulichen Geburt gebo-

nicht von anderen  Geburten mit anschließender Adopti-
onsfreigabe des Kindes, bei denen die Mutter den Namen 
des Erzeugers nicht angibt. 

Ein rechtlicher Vater (Ehemann der leiblichen Mutter) 
kann bei Kenntnis von der Existenz des Kindes nach In-
obhutnahme durch das Jugendamt, aber vor Adoptions-
beschluss, einer Adoption widersprechen. Dasselbe  gilt 
für den mutmaßlichen Vater, soweit es keinen rechtlichen 
Vater gibt: Auch er kann der Adoption widersprechen, 
wenn er glaubhaft macht, der Mutter während der Emp-
fängniszeit  beigewohnt  zu haben. 

Erfährt der rechtliche oder mutmaßliche Vater erst nach 
Adoptionsbeschluss des Familiengerichts von der Exis-
tenz des Kindes, so stehen ihm rechtliche Möglichkeiten 
zur Verfügung, soweit er nachweisen kann, im Adoptions-
verfahren zu Unrecht nicht beteiligt worden zu sein. In 
diesem Fall kann er die Aufhebung der Adoption inner-
halb eines Zeitraums von drei Jahren geltend machen. Der 
Beginn dieser Frist richtet sich nach den jeweilig geltend 
gemachten Aufhebungsgründen. Allerdings sind hierbei 
die gesetzlichen Aufhebungshindernisse zu beachten, 
insbesondere eine Kindeswohlgefährdung. Zu Unrecht 
wurde der Kindsvater in diesem Zusammenhang nur 
dann nicht beteiligt, wenn seine Vaterschaft dem Famili-
engericht entweder bekannt war oder das Gericht keine 
gebührenden Anstrengungen unternommen hat, ihn zu 
ermitteln. Für eine derartige Sachlage dürften im Nach-
gang zur vertraulichen Geburt nur dann Anhaltspunkte 
vorliegen, wenn die leibliche Mutter gegenüber den 
Verfahrensbeteiligten Auskunft über den rechtlichen oder 
mutmaßlichen Kindsvater erteilt hat.

7. Wer bestimmt das Pseudonym der Schwangeren und 
die Vornamen des Kindes?

Im gesamten Verfahren der vertraulichen Geburt handelt 
die Frau unter ihrem Pseudonym. Dies gilt auch für die 
Einwilligung von Untersuchungen im Rahmen der Schwan-
gerschaftsvorsorge und der Entbindung. Das Pseudonym 
besteht aus einem ("ktiven) Vor- und Familiennamen. 

Die Wahl des Pseudonyms erfolgt im Rahmen der Bera-
tung zur vertraulichen Geburt gegenüber der beratenden 
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Zeitpunkt als die Einsichtnahme in den Herkunftsnach-
weis erfolgen. Zu berücksichtigen ist auch, dass die 
persönlichen Daten der leiblichen Mutter im Herkunfts-
nachweis keine Mitteilungen der Mutter an das Kind sind, 
wie sie ggf. in der Adoptionsvermittlungsakte, enthalten 
sind. Gleichwohl kann eine Begleitung des Kindes beim 
BAFzA durch eine Fachkraft von einer Adoptionsvermitt-
lungsstelle – analog zur fachlichen Begleitung bei der 
Einsichtnahme in die Vermittlungsakte – sinnvoll sein, 
wenn das Kind dies wünscht. 

12. Finden die Regelungen des Mutterschutzgesetzes 
Anwendung?

Das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und 
zur Regelung der vertraulichen Geburt sieht vor, dass 
der Bund – unabhängig vom Versicherungsstatus der 
Schwangeren – dem Träger der Einrichtung der Geburts-
hilfe bzw. den zur Geburtshilfe berechtigten Personen 
die Entbindungskosten sowie die Kosten für die Vor- und 
Nachsorge der Geburt erstattet. Entsprechendes gilt auch 
für eine Behandlungsbedürftigkeit der Frau im Nachgang 
der vertraulichen Geburt, soweit die Kosten im Zusam-
menhang mit der Geburt des Kindes entstanden sind. Das 
Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur 
Regelung der vertraulichen Geburt enthält keine Rege-
lung, welche die Anwendung des Mutterschutzgesetzes 
ausschließt. Es ist dabei allerdings zu berücksichtigen, 
dass die vertrauliche Geburt eine Option für solche 
Schwangere ist, die ihre Schwangerschaft gegenüber 
ihrem persönlichen Umfeld nicht offenbaren und ihr Kind 
anonym auf die Welt bringen und abgeben wollen. 

Das Mutterschutzgesetz als spezielles Arbeitsschutzrecht 
regelt zum einen den Schutz der (werdenden) Mutter vor 
Gesundheitsgefährdungen, Überforderung, "nanziellen 
Einbußen und vor Kündigung und zum anderen insbe-
sondere auch die P!ichten des Arbeitgebers. Das setzt 
allerdings die Kenntnis des Arbeitgebers von der Schwan-
gerschaft seiner Beschäftigten voraus.

rene Kind als deutsche Staatsbürgerin bzw. als deutscher 
Staatsbürger, unabhängig von der Staatsangehörigkeit der 
leiblichen Mutter.

10. Welche Staatsangehörigkeit erhält das Kind, wenn 
sich die Frau nach der Geburt entscheidet, ihre Identität 
aufzugeben?

Ein vertraulich geborenes Kind gilt bis zum Beweis des 
Gegenteils als Kind mit deutscher Staatsangehörigkeit. 
Wird diese Vermutung durch die Feststellung der Ab-
stammung von Eltern nichtdeutscher Staatsangehörigkeit 
widerlegt, verliert das Kind die deutsche Staatsangehö-
rigkeit, wenn sie ihm nicht nach dem Geburtsortsprinzip 
zusteht. Voraussetzung für das Geburtsortsprinzip ist, 
dass mindestens ein Elternteil sich zum Zeitpunkt der 
Geburt des Kindes seit mindestens acht Jahren gewöhn-
lich und rechtmäßig in Deutschland aufgehalten und ein 
unbefristetes Aufenthaltsrecht oder eine Aufenthaltser-
laubnis aufgrund des Freizügigkeitsabkommens zwischen 
der Europäischen Union und der Schweiz hat.

11. Wird die Mutter über die Einsichtnahme des Kindes 
in den Herkunftsnachweis informiert und kann das Kind 
Hilfestellung erhalten, wenn es Kontakt zur Mutter 
aufnehmen will?

Wenn die Mutter verhindern möchte, dass das Kind ihre 
Daten erfährt, kann sie ab der Vollendung des 15. Le-
bensjahres des Kindes Belange, die dem Einsichtsrecht 
entgegenstehen, unter ihrem Pseudonym bei einer Bera-
tungsstelle nach den §§ 3 und 8 erklären. Die Beratungs-
stelle zeigt der Mutter Hilfsangebote auf und erörtert mit 
ihr mögliche Maßnahmen zur Abwehr der befürchteten 
Gefahren. Sie hat die Mutter darüber zu informieren, dass 
das Kind sein Einsichtsrecht gerichtlich geltend machen 
kann. Macht die Mutter von ihrem „Widerspruchsrecht“ 
keinen Gebrauch bzw. wird ihrem Antrag nicht stattgege-
ben und das Familiengericht entscheidet zugunsten des 
Kindes, so kann es ab Vollendung des 16. Lebensjahres 
die Daten beim BAFzA einsehen. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass eine Einsichtnahme des Kindes nicht 
zwangsläu"g auch den Versuch einer Kontaktaufnahme 
des Kindes zu der leiblichen Mutter zur Folge hat. Eine 
Kontaktaufnahme dürfte regelmäßig zu einem späteren 
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ren, wo sich die Frau zum Zeitpunkt der Ausstellung des 
Ausweises aufgehalten hat.

2. Wie können für die Vermittlungsakte des Kindes 
wichtige Informationen gesichert werden, wenn die 
Frau nach der Geburt durch die Schwangerschafts-
beratung weiter beraten und begleitet wird?

Durch Weiterleitung der Nachrichten der Mutter für das 
Kind an die Adoptionsvermittlungsstelle, sofern die Mut-
ter damit einverstanden ist.

3. Können Nachrichten der Mutter an ihr Kind, die 
 bereits ins BAFzA oder in die Adoptionsvermittlungs-
stelle übersendet wurden, zurückgefordert werden?

§ 26 Absatz 8 Schwangerschaftskon!iktgesetz (SchKG) 
gibt der abgebenden Mutter die Möglichkeit, persönliche 
Nachrichten dem Kind zukommen zu lassen. Diese Nach-
richten werden von der Beratungsstelle an die Adoptions-
vermittlungsstelle weitergeleitet bzw. an das Bundesamt 
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA), 
soweit das Kind nicht adoptiert wurde. Sie werden nach 
Eingang bei den benannten Stellen Bestandteil der dort 
geführten Akten/Unterlagen (im Falle einer Adoption 
werden sie Bestandteil der Vermittlungsakte) und sind 
ab diesem Zeitpunkt einer freien Verfügbarkeit der Mut-
ter entzogen. Die Möglichkeit einer Rückforderung von 
Aktenbestandteilen sieht weder das SchKG noch das 
Adoptionsvermittlungsgesetz vor.

4. Können auch Daten des Kindsvaters im Herkunfts-
nachweis hinterlegt werden?

Die gesetzliche Regelung zum Verfahren der vertraulichen 
Geburt nimmt im Interesse des Anonymitätsschutzes der 
Schwangeren ausschließlich Bezug auf die Schwangere 
und nicht auf den mutmaßlichen Vater des Kindes. Dies 
betrifft sowohl die Entscheidung über die Durchführung 
einer vertraulichen Geburt, die Identitätsfeststellung 
als auch die Erstellung des Herkunftsnachweises für die 
Verwahrung beim BAFzA. Die gesetzlichen Vorgaben, 
welche Angaben in den Herkunftsnachweis aufgenom-
men werden, sind abschließend. Daraus folgt, dass eine 
Aufnahme persönlicher Daten des Kindsvaters in den 

IV. HERKUNFTSNACHWEIS

1. Welche Anforderungen sind an die Eignung des 
zur Identitätsfeststellung geeigneten Ausweises der 
Schwangeren zu stellen?

Legt die Schwangere keine oder nicht ausreichende 
Dokumente für eine Identitätsfeststellung vor, kann 
eine vertrauliche Geburt nicht durchgeführt werden. Die 
Identitätsfeststellung ist für die Anfertigung des Her-
kunftsnachweises notwendig und unverzichtbar. Denn 
der Herkunftsnachweis sichert das Recht des vertraulich 
geborenen Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft.

Notwendig ist die Vorlage eines lesbaren gültigen Doku-
ments, das mit einem Lichtbild ausgestattet ist. Ausweise 
mit abgelaufenem Gültigkeitsdatum, unabhängig davon, 
wie kurzfristig das Ablaufdatum überschritten ist, sind 
ungeeignet. Gleiches gilt für Ausweise ohne Lichtbild. 
Auch Pässe, die mit einem behördlichen Stempel verse-
hen sind, der den jeweiligen Pass als gültiges Dokument 
ausdrücklich bezweifelt, sind für eine sichere Identitäts-
feststellung nicht geeignet. 

Muss ein Übersetzungsdienst oder die Hilfestellung eines 
zuständigen Konsulats in Anspruch genommen werden, 
gilt es sicherzustellen, dass die persönlichen Daten der 
Schwangeren zum Schutz ihrer Anonymität unkenntlich 
gemacht sind. 

Grundsätzlich hat der Herkunftsnachweis alle Angaben, 
somit auch die Adresse des Wohnorts zu enthalten. Ist die 
Identität der Frau durch ein geeignetes und gültiges Do-
kument belegt, das Dokument jedoch ohne Angabe einer 
Adresse und kein weiteres Dokument für die Feststellung 
einer konkreten/vollständigen Adresse verfügbar, kann 
das Verfahren zur vertraulichen Geburt dennoch durchge-
führt werden. In diesem Fall sind alle sonstigen belegba-
ren Angaben zur Adresse der Frau im Herkunftsnachweis 
aufzunehmen (z. B. ausstellendes Land des Dokuments, 
ggf. auch ausstellende Stadt/Region etc.). 

Weist der vorgelegte gültige Ausweis den Eintrag „ofW“ 
(ohne festen Wohnsitz) aus, sollte die Personalausweisbe-
hörde vermerkt werden, um zumindest zu dokumentie-
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V. KOSTENÜBERNAHME

1. Wer trägt die Kosten bei der vertraulichen Geburt?

Das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und 
zur Regelung der vertraulichen Geburt sieht vor, dass 
der Bund – unabhängig vom Versicherungsstatus der 
Schwangeren – dem Träger der Einrichtung der Geburts-
hilfe bzw. den zur Geburtshilfe berechtigten Personen 
die Entbindungskosten sowie die Kosten für die Vor- und 
Nachsorge der Geburt (dies umfasst die Vorsorgeunter-
suchungen in der Schwangerschaft gemäß den Mutter-
schaftsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses) 
erstattet. Die Höhe der Kostenerstattung entspricht der 
Leistungsvergütung im Rahmen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung bei Schwangerschaft und Mutterschaft. 

Sofern die Notwendigkeit für eine im Zusammenhang mit 
der Geburt stehende (längerfristige) medizinische Be-
handlung der Frau gegeben ist, werden auch die damit in 
Zusammenhang stehenden Kosten vom Bund übernom-
men. Entsprechendes gilt auch für eine Behandlungs-
bedürftigkeit der Frau im Nachgang der vertraulichen 
Geburt, soweit die Kosten im Zusammenhang mit der 
Geburt des Kindes entstanden sind. Voraussetzung für die 
Kostenübernahme ist, dass eine vertrauliche Geburt nach 
den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt wurde. Zwin-
gend erforderlich dafür ist, dass ein Herkunftsnachweis 
erstellt und beim Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben (BAFzA) hinterlegt wurde. 

Bei medizinischer Notwendigkeit eines Krankentransports 
werden auch diese Leistungen vom Bund übernommen. 

Die Kosten sind beim BAFzA, 50964 Köln, geltend zu 
machen.

2. Wer übernimmt die Kosten für zusätzliche Leistun-
gen der Beratungsstellen?

Das erforderliche Beratungsangebot nach dem Schwan-
gerschaftskon!iktgesetz und dessen angemessene 
öffentliche Förderung der Personal- und Sachkosten 
einschließlich der ggf. erforderlichen Supervision bei der 
Beratung stellen die Länder sicher. Dies gilt auch für die 
Beratung zur vertraulichen Geburt gemäß § 2 Absatz 4 

Herkunftsnachweis nicht möglich ist. Herkunftsrelevante 
Informationen sollen dagegen in die Adoptionsvermitt-
lungsakte ein!ießen.

5. Ist beim Versand des Herkunftsnachweises ein 
 bestimmter Betreff anzugeben?

Hierzu gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. 

Der vom BMFSFJ entwickelte Musterumschlag berück-
sichtigt die gesetzlichen Vorgaben des § 26 Absatz 3 
SchKG und damit, welche Angaben auf dem Umschlag 
für den Versand des Herkunftsnachweises zu vermerken 
sind. Durch den Aufdruck „Beratung & Geburt VERTRAU-
LICH“ ist ein deutlicher Rückschluss möglich, dass sich 
Umschlag und dessen Inhalt auf das gesetzlich geregelte 
Verfahren zur vertraulichen Geburt beziehen. Es wird 
empfohlen, diesen Umschlag in der Praxis zu verwenden. 

Falls ein anderer als der empfohlene Musterumschlag 
verwendet wird, sind die Vorgaben in § 26 Absatz 3 SchKG 
zwingend umzusetzen. Um Missverständnissen vorzu-
beugen, ist ein ausdrücklicher Hinweis auf dem Umschlag 
oder ggf. in einem Begleitschreiben ratsam, dass sich der 
Umschlag auf das Verfahren zur vertraulichen Geburt 
bezieht.

6. Wie lange werden die Herkunftsnachweise im BAFzA 
aufbewahrt?

Das Gesetz sieht keine zeitliche Beschränkung der Aufbe-
wahrungsp!icht vor.

7. Kann der Herkunftsnachweis auch dann an das BAFzA 
geschickt werden, wenn die Frau nicht mehr zur Beratung 
erscheint und der Ort der Entbindung unbekannt ist?

Die Versendung des Herkunftsnachweises an das BAFzA 
setzt voraus, dass die Beratungsstelle Kenntnis von der 
Geburt des Kindes bei Aufrechterhaltung der Anonymität 
der Mutter erlangt hat. Ist dies nicht zweifelsfrei nachzu-
weisen, so ist dieser nicht vollständig und für die Über-
mittlung an das BAFzA nicht geeignet, da es sich nicht um 
eine vertrauliche Geburt im Sinne des Gesetzes handelt.
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des § 27 Absatz 1 in Verbindung mit § 40 SGB VIII ge-
währt werden. Dieser Hilfeanspruch bezieht sich auf den 
Personensorgeberechtigten des Kindes und ist im Fall der 
vertraulichen Geburt vom Vormund des Kindes geltend 
zu machen (der Vormund wird nach Geburt vom Famili-
engericht bestellt). 

Nach der Übernahme des Kindes durch P!egeeltern bzw. 
Adoptivp!egeeltern besteht unter den Voraussetzungen 
des § 10 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) 
die Möglichkeit einer beitragsfreien Familienversicherung. 

Unabhängig davon, wer im konkreten Fall zur Kosten-
erstattung verp!ichtet ist, wird empfohlen, sich beim 
zuständigen Jugendamt zu erkundigen, wohin die Kos-
tenrechnung zu schicken ist, da dort der Vormund des 
Kindes bzw. die Familie bekannt ist, in deren Obhut das 
Kind vermittelt wurde.

6. Kann die Schwangere Mittel aus der Bundesstiftung 
Mutter und Kind bzw. den Landesstiftungen beantra-
gen?

Soweit die Wahrung der Anonymität der Frau die für 
den Erhalt von Stiftungsmitteln erforderliche Prüfung 
des Bestehens einer tatsächlichen "nanziellen Notlage 
ermöglicht, ist eine anonyme Antragstellung auf Vergabe 
von Mitteln der Bundesstiftung grundsätzlich denkbar.

und § 25 SchKG sowie die den Schwangerschaftsbe-
ratungsstellen obliegenden P!ichten im Verfahren zur 
vertraulichen Geburt, was auch mobile Einsätze im Fall 
der Hinzuziehung einer quali"zierten Fachkraft nach § 28 
Absatz 2 und in den Einrichtungen der Geburtshilfe nach 
§ 29 Absatz 2 einschließt.

3. Wer übernimmt die Kosten bei Aufgabe der Anony-
mität der Mutter?

Gibt die Mutter nach der Geburt ihre persönlichen Daten 
preis, kann der Bund, soweit er die Kosten bereits über-
nommen hat, diese von der Krankenversicherung der Frau 
zurückfordern (§ 34 Absatz 3 SchKG). Ist die Frau nicht 
krankenversichert, wird sie als Kostenträgerin in Anspruch 
genommen.

4. Wer trägt die Kosten, wenn die Frau die Klinik ohne 
Angabe ihrer Identität verlässt bzw. das Verfahren der 
vertraulichen Geburt noch nicht abgeschlossen ist?

Verlässt eine Frau nach der Geburt die Einrichtung der 
Geburtshilfe, ohne dass sie ihre Identität preisgegeben 
hat, so liegt keine vertrauliche Geburt vor und kann als 
solche auch nicht bei dem Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) abgerechnet wer-
den. Verlässt eine Frau ohne Angabe ihrer Identität die 
Klinik, ohne dass ein eingeleitetes Verfahren zur vertrau-
lichen Geburt abgeschlossen werden konnte, so besteht 
noch die Möglichkeit, das Verfahren zum Abschluss 
zu bringen, sofern die Frau sich an die Beratungsstelle 
wendet und ein Herkunftsnachweis erstellt wird. Die 
Beratungsstelle wird in diesen Fällen der Einrichtung der 
Geburtshilfe das Pseudonym der Schwangeren mitteilen, 
unter dem die Kostenabrechnung beim BAFzA erfolgen 
kann. 

5. Wer trägt die Kosten für die Weiterbehandlung des 
Kindes nach der vertraulichen Geburt?

Vor der Vermittlung des Kindes an P!egeeltern bzw. 
Adoptivp!egeeltern können Leistungen zur Kranken-
hilfe im Rahmen einer erzieherischen Hilfe nach den §§ 
33, 34 oder 35a Absatz 2 Nummer 3 oder 4 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) auf der Grundlage 
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werden, da Ziel des Gesetzes ist, der Schwangeren in der 
Beratung alle Hilfen zu gewähren, damit sie ihre Anony-
mität aufgeben und das Kind zur Adoption freigeben oder 
sich im besten Fall für ein Leben mit dem Kind entschei-
den kann.

VI. SONSTIGE FRAGEN

1. Wie stellt der Bund fachlich quali!zierte Beratung 
am Hilfetelefon „Schwangere in Not – anonym & sicher“ 
sicher?

Die Beratung am Hilfetelefon „Schwangere in Not – 
 anonym & sicher“ erfolgt durch quali"zierte weibliche 
Fachkräfte, die im Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben (BAFzA) in Köln arbeiten. Alle Bera-
terinnen haben ein entsprechendes Studium absolviert, 
verfügen über Erfahrungen und/oder Zusatzausbildungen 
in der psychosozialen Beratungsarbeit und wurden vor 
der Aufnahme der Beratungstätigkeit umfassend ge-
schult. Sie nehmen regelmäßig an Supervisionen, Fach- 
und Dienstgruppen-Besprechungen sowie Schulungen 
teil.

Das Hilfetelefon bietet eine psychosoziale Erstberatung 
mit dem Ziel der Weitervermittlung an eine Schwanger-
schaftsberatungsstelle vor Ort.

Das Angebot ist niederschwellig und barrierefrei: Die 
Beratung ist anonym und vertraulich, die Fachkräfte 
unterliegen der Schweigep!icht. Das Angebot ist mehr-
sprachig, Dolmetscherinnen können rund um die Uhr für 
15 Sprachen zu Telefonaten hinzugeschaltet werden. Für 
Gehörlose oder Hörgeschädigte gibt es über die Home-
page www.geburt-vertraulich.de einen Gebärdensprach-
dolmetschdienst.

Über die Homepage wird auch eine geschützte On-
line-Beratung per Einzelchat und E-Mail angeboten. 

2. Können die Regelungen zur vertraulichen Geburt 
missbraucht werden, um z. B. eine herkömmliche 
 Adoptionsfreigabe zu umgehen?

Durch das zweistu"ge Beratungsverfahren und die Be-
ratungskompetenz der quali"zierten Fachkraft dürften 
solche Fälle weitgehend ausgeschlossen sein, zumal die 
Beratung zur vertraulichen Geburt nach § 25 Absatz 4 in 
Kooperation mit der Adoptionsvermittlungsstelle erfol-
gen soll, die ihre Kompetenz zusätzlich mit einbringt, um 
der Schwangeren adäquate Hilfen anzubieten. Eine Kon-
kurrenz der Angebote kann schon deshalb nicht erkannt 


